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Produkt-Information

Dieses Produkt-Informationsblatt soll Ihnen einen ersten Überblick
zum Versicherungsvertrag geben. Diese Informationen sind jedoch
nicht abschließend. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich aus dem
Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versiche-
rungsbedingungen. Wir empfehlen Ihnen daher, die gesamten Ver-
tragsbestimmungen sorgfältig zu lesen.

1. Welchen Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
Bei dem angebotenen Versicherungsvertrag handelt es sich um eine
Rechtsschutz-Versicherung.

2. Was ist versichert?
Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen
können, und tragen die dafür erforderlichen Kosten (§ 2 ARB 1975),
in erster Linie Anwaltsgebühren und Gerichtskosten.
Bestimmte Kosten sind nicht im Leistungsumfang enthalten, z. B. die
vereinbarte Selbstbeteiligung. Gerne helfen wir Ihnen dabei, einen
kompetenten Anwalt für Ihr Rechtsproblem zu finden.

Rechtsstreitigkeiten können aus verschiedenen Ursachen entstehen. Je
nach Ihrer persönlichen Lebenssituation bieten wir Ihnen daher Rechts-
schutz für unterschiedliche Gebiete an: Verkehrs-Rechtsschutz, Familien-
Rechtsschutz, Rechtsschutz-Pakete für Nichtselbstständige, Rechtsschutz
für Grundstückseigentum und Miete. Das von Ihnen gewählte Produkt
bzw. die von Ihnen gewählten Produkte können Sie Ihrem Versiche-
rungsschein und Ihrem Antrag entnehmen.

Als Versicherungsfall gilt der in § 14 ARB 1975 beschriebene Rechts-
schutzfall. Er ist versichert, wenn das erste Ereignis, welches den
Rechtskonflikt auslöst, nach Beginn des Versicherungsschutzes liegt.
In einigen Fällen ist eine Wartezeit von drei Monaten zu beachten.

3. Wie hoch ist der Beitrag und wann müssen Sie
diesen bezahlen?

Den zu zahlenden Beitrag für diese Versicherung können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen. Der Beitrag ist binnen zwei Wochen,
nachdem Ihnen der Versicherungsschein zugegangen ist, zu bezah-
len. Der Folgebeitrag ist jeweils am Monatsersten der vereinbarten
Zahlungsperiode zu zahlen. Zahlen Sie Ihren Beitrag nicht rechtzeitig,
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Nähere Einzelheiten entneh-
men Sie bitte § 7 ARB 1975. Der genaue Jahresbeitrag ist auf dem Ver-
sicherungsschein und im Antrag vermerkt.

4. Was ist nicht versichert?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten
wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb sind einige
Fälle aus dem Versicherungsschutz ausgenommen. Dies sind insbe-
sondere:
● Planung, Finanzierung und Errichtung von Gebäuden sowie

genehmigungspflichtige Umbaumaßnahmen
● Erwerb und Veräußerung eines Baugrundstückes
● Spiel- und Wettverträge sowie Termin- oder vergleichbare

Spekulationsgeschäfte und Gewinnzusagen

Eine vollständige Aufzählung der ausgeschlossenen Rechtsangelegen-
heiten finden Sie in § 2 Absätze 3 und 4 sowie § 4 ARB 1975.

5. Was müssen Sie bei Vertragsschluss beachten?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, beantworten
Sie bitte alle im Antrag gestellten Fragen vollständig und richtig.
Wenn Sie oder Mitversicherte bereits rechtsschutzversichert sind oder
waren, nennen Sie uns bitte Ihre(n) Vorversicherer. Die genaue Vor-
schrift finden Sie in § 9 ARB 1975 sowie bei den Hinweisen auf der
Rückseite des Antrages.

6. Was müssen Sie während der Laufzeit des Vertrages
beachten?

Da sich durch eine Veränderung der Umstände die Notwendigkeit er-
geben kann, den Versicherungsvertrag anzupassen, müssen Sie uns
auf unsere Aufforderung hin mitteilen, welche Änderungen gegenü-
ber Ihren ursprünglichen Angaben im Antrag eingetreten sind. Verän-
derte Umstände liegen beispielsweise vor, wenn Sie Verkehrs-Rechts-
schutz versichert haben und ein zusätzliches Fahrzeug erwerben.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte § 9 ARB 1975.

7. Was müssen Sie beachten, wenn ein Rechtsschutz-
fall eingetreten ist?

Bitte setzen Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung, um die Reich-
weite des Versicherungsschutzes abzuklären. Gerne helfen wir Ihnen
auch bei der Auswahl eines kompetenten Fachmannes für Ihr Rechts-
problem. Selbstverständlich müssen Sie uns und Ihren Anwalt voll-
ständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren.
Näheres entnehmen Sie bitte § 15 ARB 1975.

8. Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die
vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die in den Ziffern 5 bis 7 dieses Informationsblattes be-
nannten Verpflichtungen genau, da diese von großer Bedeutung sind.
Wenn Sie diese nicht beachten, können Sie Ihren Versicherungsschutz
teilweise oder sogar ganz verlieren und Ihren Vertrag gefährden. Wel-
che Rechte wir geltend machen dürfen, hängt davon ab, welche Ver-
pflichtung Sie verletzt haben. Näheres entnehmen Sie bitte § 15 Ab-
satz 2 ARB 1975.

9. Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie kann er beendet
werden?

Die Vertragsdauer entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und Ihrem Versi-
cherungsschein. Sie beträgt zwischen einem Jahr und fünf Jahren und
verlängert sich jeweils um ein Jahr. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von
mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des dritten
oder jedes weiteren Versicherungsjahres kündigen. Ausführliche Hin-
weise zur Vertragsdauer und zu den Kündigungsmöglichkeiten ent-
nehmen Sie bitte der Rückseite des Antrages sowie § 8 ARB 1975.
Weitere Kündigungsrechte können Ihnen bei einer Beitragsanpassung
oder im Rechtsschutzfall zustehen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
§ 19 und Klausel 18 ARB 1975.

Neue Grundlagen durch neues Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
Der Gesetzgeber hat nach fast 100-jähriger Gültigkeit das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zugunsten der Versicherungskunden geändert. Das
VVG regelt die Rechte und Pflichten des Kunden und des Versicherers. Die wichtigsten Neuerungen wollen wir Ihnen hier näher bringen. Mit dem
Vergleich wollen wir Ihnen einen Überblick über die für Ihren Vertrag relevanten Änderungen aufzeigen. 
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§ 4 Allgemeine Risikoausschlüsse (Absatz 4)
Für Versicherungsfälle, die dem Versicherer später als zwei Jahre nach
Beendigung des Versicherungsvertrages für das betroffene Wagnis
gemeldet werden, besteht kein Versicherungsschutz.

§ 7 Beitragszahlung
(1)

Die Beiträge sind Jahresbeiträge und im Voraus für ein Jahr zu zahlen.
Es kann Zahlung in vorauszuzahlenden Raten vereinbart werden; die
zunächst nach dieser Vereinbarung nicht fälligen Teile des Jahresbei-
trages sind gestundet. Bei Ratenvereinbarungen gilt nur die erste Rate
des Erstjahresbeitrages als Erstbeitrag.

Gerät der Versicherungsnehmer mit einer Rate, die Folgebeitrag ist, in
Verzug, kann der Versicherer Zahlung der weiteren gestundeten Raten
des Jahresbeitrages verlangen; die Stundung gilt damit als aufgehoben.

(2)
Folgebeiträge sind jeweils am 1. des Fälligkeitsmonats zu zahlen.

(3)
Rückständige Folgebeiträge können später als ein Jahr nach ihrer Fäl-
ligkeit nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden, auch wenn
sich der Versicherungsnehmer nicht auf den Fristablauf beruft.

(4)
Erfüllungsort für Beitragszahlungen ist die Hauptverwaltung des Versi-
cherers.

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
(Absatz 3 b)

Es besteht kein Rechtsschutz, wenn der Anspruch auf Rechtsschutz
erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend
gemacht wird.

§ 9 Versicherungsbeitrag 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

A. Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

(1)
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. Ist Zah-
lung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

(2)
Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der Versicherungs-
schutz beginnt aber zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

(3)
Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

(1)
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raumes fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

(2)
Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3)
Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Diese Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträ-
ge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 4 und 5 mit dem Frist-
ablauf verbunden sind.

Anpassung der Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen (Auszug)
an die Änderungen des VVG 2008 

Neuregelungen ab 1. Januar 2008ARB 1975
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§ 8 Vertragsdauer
(1)

Der Vertrag wird für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-
geschlossen. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis schon zum
Ende des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen;
die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vorher
zugehen. Die vorzeitige Kündigung ist nicht möglich, wenn der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer schriftlich vor Abschluss des Vertra-
ges auch Verträge für die Dauer von einem Jahr, drei und fünf Jahren
angeboten und dabei auf Verträge mit einer Dauer von fünf und mehr
Jahren einen Beitragsnachlass eingeräumt hat, dessen Vomhundert-
satz mindestens der Dauer der Laufzeit entspricht.

(4)
Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung im Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

(5)
Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer
mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem Zugang der
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein
Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

(1)
Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne
Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt. 

(2)
Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für
die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
(1)

Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

(2)
Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kündigung zugegangen ist.

Neuregelungen ab 1. Januar 2008ARB 1975



4

(2)
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der
Vertrag stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor Ablauf eine Kündigung zugegan-
gen ist.

§ 9 Erhöhung der Gefahr
(1)

Tritt  nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand ein, der nach den für den Geschäftsbetrieb des Versi-
cherers maßgebenden Grundsätzen einen höheren als den vereinbar-
ten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer den sich aus der höheren
Gefahr ergebenen Beitrag vom Beitrag dieses Umstandes an verlangen.

(2)
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Versi-
cherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen einen höheren Bei-
trag nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die höhere Gefahr
erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den Versicherungsvertrag
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.

(3)
Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand ein, der nach den für den Geschäftsbetrieb des Versi-
cherers maßgebenden Grundsätzen einen geringeren als den verein-
barten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherungsnehmer verlangen,
dass der Beitrag vom Eintritt dieses Umstandes an herabgesetzt wird.
Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer spä-
ter als einen Monat nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag vom Ein-
gang der Anzeige an herabgesetzt.

(4)
Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer  innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung er-
forderlichen Angaben zu machen. Unrichtige oder unterbliebene An-
gaben zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, die Leistun-
gen nur insoweit zu erbringen, als es dem Verhältnis des vereinbarten
Beitrages zu dem Beitrag entspricht, der bei richtigen und vollständi-
gen Angaben hätte gezahlt werden müssen. Diese Kürzung der Leis-
tungen tritt nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem
Verschulden beruht.

(3)
Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

(4)
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jah-
res in Schriftform gekündigt werden; die Kündigung muss dem ver-
triebspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 11 B Gefahrerhöhung
(1)

Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des
Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hier-
durch entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen.
Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen
einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer die
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag
wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

(2)
Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des
Versicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den
geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen
Umstand dem Versicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt
an, wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3)
Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung er-
forderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis
zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er
die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben
dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungs-
nehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war
der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das
Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe
auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versi-
cherungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz,
wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-
fahr weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Um-
fang der Leistung des Versicherers ursächlich war.

(4)
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein
soll.

Neuregelungen ab 1. Januar 2008ARB 1975
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Neuregelungen ab 1. Januar 2008ARB 1975

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen

(1)
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen
an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden.

(2)
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensän-
derung des Versicherungsnehmers.

(3)
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbe-
betrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende An-
wendung.

§ 20 Zuständiges Gericht 
(1)

Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2)
Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständi-
ge Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3)
Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

(3)
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Versicherungsfalls
(6)

Umfang des Versicherungsschutzes bei Obliegenheitsverletzung
Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-

§ 12 Anzeigen und Erklärungen
Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers sind schriftlich
abzugeben und sollen an die Hauptverwaltung gerichtet werden.

§ 13 Gerichtsstandregelung
Für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für das jeweilige Versiche-
rungsverhältnis zuständigen Niederlassung. Hat ein Versicherungs-
agent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, ist auch das Gericht
des Ortes zuständig, an dem der Agent zur Zeit der Vermittlung des
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder bei Fehlen einer
gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

§ 15 Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall
(Absatz 2)

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Absatz 1 genannten Ob-
liegenheiten, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt
der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung
Einfluss weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
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Leistungen gehabt hat.

§ 16 Benennung und Beauftragung eines Rechtsan-
waltes (Absatz 3)

Beauftragt der Versicherungsnehmer selbst einen Rechtsanwalt, für
den der Versicherer gemäß § 2 Absatz 1 a) die gesetzliche Vergütung
zu tragen hätte, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn er nicht unverzüglich von dieser Beauftragung unterrichtet
wird und gleichzeitig die Verpflichtungen gemäß § 15 Absatz 1 a) er-
füllt werden. § 15 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 17 Prüfung der Erfolgsaussichten (Absatz 3)
Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindes-
tens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu
unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versiche-
rungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versiche-
rer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versi-
cherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die
mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 18 Klagefrist
Lehnt der Versicherer den Versicherungsschutz ab oder behauptet der
Versicherungsnehmer, dass die gemäß § 17 Absatz 2 getroffene Ent-
scheidung des Rechtsanwaltes offenbar von der wirklichen Sach- oder
Rechtslage erheblich abweicht, kann der Versicherungsnehmer den
Anspruch auf Versicherungsschutz nur innerhalb von sechs Monaten
gerichtlich geltend machen.

Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer die Ablehnung des Versicherungsschutzes oder die gemäß
§ 17 Absatz 2 getroffene Entscheidung des Rechtsanwaltes schriftlich
mitgeteilt hat, und zwar unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist
verbundenen Rechtsfolge.

§ 19 Kündigung nach Versicherungsfall
(1)

Lehnt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles den Versi-
cherungsschutz ab, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den Ver-
sicherungsvertrag fristlos oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das gleiche Recht hat der Versicherungs-
nehmer auch dann, wenn er für außergerichtliche Verfahren oder für
gerichtliche Verfahren spätestens während der ersten Instanz erstma-
lig Versicherungsschutz begehrt und der Versicherer die Notwendig-
keit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungs-
nehmers verneint, der für den Versicherungsnehmer tätige Rechtsan-
walt sie dagegen bejaht. 

Ist der Rechtsanwalt vom Versicherer benannt und verneint er die
Notwendigkeit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen, kann
der Versicherungsnehmer gleichwohl kündigen, wenn er innerhalb
eines Monats nach Kenntnis der ablehnenden Entscheidung des
Rechtsanwaltes die Stellungnahme eines weiteren Rechtsanwaltes bei-
bringt, welcher die Notwendigkeit bejaht. 

Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats nach Zugang der Ab-
lehnung des Versicherungsschutzes beziehungsweise nach Zugang
der bejahenden Stellungnahme des vom Versicherungsnehmer be-
nannten Rechtsanwaltes zulässig.

genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

entfällt

§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall
(1)

Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung
verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig
kündigen. 

(2)
Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei in-
nerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der
Versicherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der
Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall
berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

(3)
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat
nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1
oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform
zugegangen sein.

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjah-
res, wirksam wird.

Neuregelungen ab 1. Januar 2008ARB 1975
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(2)
Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei in-
nerhalb von 12 Monaten eingetretene Versicherungsfälle, sind der
Versicherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines Monats
nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten und jeden
weiteren innerhalb der 12 Monate eingetretenen Versicherungsfall
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen.

§§ 21 Absatz 6, 22 Absatz 5, 23 Absatz 4, 24 Absatz 6
Ziffer 4, 26 Absatz 8, 27 Absatz 6

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Fahrer bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis hatte, zum Führen des Fahrzeuges nicht berechtigt war
oder wenn das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der Versicherungs-
schutz bleibt jedoch für diejenigen versicherten Personen bestehen,
die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis, der Berechtigung zum Führen
des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung ohne Verschul-
den keine Kenntnis hatten.

§ 22 Absatz 7 Ziffer 5 und 6
(1)

Die Veräußerung des versicherten Fahrzeuges oder der sonstige Wag-
niswegfall ist dem Versicherer sofort anzuzeigen. 

Außerdem muss dem Versicherer das Ersatzfahrzeug bezeichnet wer-
den. Unterlässt der Versicherungsnehmer die Bezeichnung des Ersatz-
fahrzeuges, ist der Versicherer von der Verpflichtung zu Leistung frei,
es sei denn, dass die Unterlassung nicht auf einem Verschulden des
Versicherungsnehmers beruht.

(2)
Ist ein Ersatzfahrzeug bei Wagniswegfall nicht vorhanden und wird
ein solches vom Versicherungsnehmer auch nicht innerhalb von sechs
Monaten nach Wagniswegfall erworben, ist der Versicherer verpflich-
tet, den Versicherungsvertrag auf Anzeige des Versicherungsnehmers
zum Zeitpunkt des Wagniswegfalles aufzuheben. Geht diese Anzeige
später als einen Monat nach Ablauf der Sechsmonatsfrist bei dem Ver-
sicherer ein, ist der Versicherungsvertrag zum Zeitpunkt des Eingan-
ges der Anzeige aufzuheben. Dem Versicherer gebührt der anteilige
Beitrag bis zur Aufhebung des Versicherungsvertrages.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4)
Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den
Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Fahren des Fahrzeuges berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die
von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine
Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen
diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass
ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war.

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
(10)

… Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist dem
Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folge-
fahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten be-
steht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige-
und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig ver-
säumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Oblie-
genheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,
wenn die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, läng-
stens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeu-
ges, ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahr-
zeuges innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats nach
der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es
sich um ein Folgefahrzeug handelt.

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses
(1)

Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das
versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen
ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben kön-
nen, wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniser-
langung beantragt worden wäre.

Neuregelungen ab 1. Januar 2008ARB 1975
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§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz Absatz 7 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb eines Monats
nach Zugang einer Aufforderung dem Versicherer die Zulassung
jedes, im Falle des Absatzes 2 jedes gleichartigen, bisher nicht gemel-
deten Fahrzeuges anzuzeigen. Tritt ein Versicherungsfall ein und ist
die Zulassung des betroffenen Fahrzeuges trotz Aufforderung noch
nicht angezeigt, ist für das Fahrzeug, für das die Anzeige unterlassen
wurde, der Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das
Fahrzeug nach Abschluss des  Versicherungsvertrages zugelassen
wurde und der Versicherungsfall zu einem Zeitpunkt eingetreten ist,
in dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

§ 23 Fahrer-Rechtsschutz Absätze 4, 5 und 7 Ziffer 2 
(5)

Wird der Versicherungsnehmer länger als fünf Monate daran gehin-
dert, ein Fahrzeug zu führen, kann er für die Dauer der Verhinderung
die Unterbrechung des Versicherungsschutzes verlangen. Der Versi-
cherungsvertrag verlängert sich um den Zeitraum der Verhinderung.
Zeigt der Versicherungsnehmer die Verhinderung innerhalb eines Mo-
nats seit Beginn dem Versicherer an, gebührt diesem der anteilige Bei-
trag bis zum Beginn der Verhinderung. Geht die Anzeige später als
einen Monat nach Beginn der Verhinderung ein, gebührt dem Versi-
cherer der anteilige Beitrag bis zum Eingang der Anzeige. Der Versi-
cherungsnehmer hat das Ende der Verhinderung sofort anzuzeigen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Anzeige
unverschuldet unterlassen wurde. 

(7)
Fahrer-Rechtsschutz für Unternehmen

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb eines Monats
nach Zugang einer Aufforderung dem Versicherer die Einstellung
jedes bisher nicht gemeldeten Kraftfahrers anzuzeigen. Tritt ein Versi-
cherungsfall ein und ist die Einstellung trotz Aufforderung noch nicht
angezeigt, ist für den Kraftfahrer, für den die Anzeige unterlassen
wurde, der Versicherungsschutz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Kraftfahrer nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages eingestellt wurde und der Versi-
cherungsfall zu einem Zeitpunkt eingegangen ist, zu dem die Anzei-
gefrist noch nicht verstrichen war.

§ 11 B Gefahrerhöhung
(1)

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung er-
forderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis
zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er
die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben
dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungs-
nehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war
der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das
Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe
auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versi-
cherungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungs-
schutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt
hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahr weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für
den Umfang der Leistung des Versicherers ursächlich war.
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Beitragsangleichungsklausel
(1)

Erhöht sich der Beitrag um mehr als 5 Prozent, kann der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Beitragser-
höhung mitgeteilt wurde, den Versicherungsvertrag zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Wenn der Beitrag innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Jahren um
mehr als 25 Prozent erhöht wird, kann der Versicherungsnehmer
außerdem den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem ihm diese Beitragserhöhung erstmalig mitgeteilt wurde, zu dem
Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden
sollte.

Das Gleiche gilt, wenn aufgrund der Erhöhung der Beitrag um mehr
als 25 Prozent des Erstbeitrages steigt.

§ 10 B Absatz 6 Beitragsanpassung
(6)

Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers mit sofortiger Wirkung in Schriftform kündigen, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem die Beitragserhöhung wirksam
werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der
Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
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WIR KÄMPFEN FÜR IHR GUTES RECHT. 

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Telefon 0180 3 8277-500*
Telefax 0221 8277-460
service@roland-rechtsschutz.de
www.roland-rechtsschutz.de

Vorstand: Gerhard Horrion (Vorsitzender), Roland Schlitt
Handelsregister Köln, HRB 2164

(* 0,09 € je angefangene Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abw. Mobilfunktarif)


